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Zu § 10 der Verordnung:
§ «

Die Kontrollen der ordnungsgemäßen Verwendung 
der für Unterkunft und Verpflegung der hilfsbedürf
tigen Kinder und Jugendlichen aus dem Staatshaus
halt zur Verfügung gestellten Mittel sind von der Ab
teilung Gesundheitswesen und der Abteilung Arbeit 
und Berufsausbildung des Rates des Kreises gemeinsam 
durchzuführen.

Zu § 11 der Verordnung:
§ 8

(IV Das Taschengeld für die nichtbildungsfähigen 
Kinder und Jugendlichen ist nur für die persönlichen 
Bedürfnisse (Genußmittel usw.) bestimmt. Kosten für 
Toilettenartikel, Instandsetzung der Bekleidung usw. 
sind davon nicht zu bestreiten.

(2) Das Taschengeld ist an die Heimleitung zu über
weisen und von dieser monatlich für die Heimbewoh
ner zu verwenden.

(3) Die ordnungsgemäße Verwendung des Taschen
geldes durch das Heim ist von Zeit zu Zeit vom Rat 
des Kreises, Abteilung Arbeit und Berufsausbildung, 
zu kontrollieren.

Zu § 15 der Verordnung: *
§ 9

Der Freibetrag für den Unterhalt des Ehegatten bzw. 
der Kinder ist nur zuzubilligen, wenn diese sich nicht 
selbst unterhalten können. Der Freibetrag für Miete 
entfällt, wenn diese von im gleichen Haushalt wohnen
den unterhaltspflichtigen Angehörigen getragen wer
den kann.

Zu § 17 der Verordnung:
§ 10

Pflegegeld und Sonderpflegegeld sind nicht auf die 
Unterhaltskosten oder das Taschengeld anzurechnen.

Zu §§ 18 und 19 der Verordnung:
§ 11

Nach dem Ableben eines unterstützten Heimbewoh
ners bzw. Patienten einer nichtstaatlichen Einrichtung 
ist dem Rat des Kreises, Abteilung Arbeit und Berufs
ausbildung, durch die nichtstaatliche Einrichtung ein 
Verzeichnis des Nachlasses zu übergeben.

Zu § 19 der Verordnung:
§ 12

Wird festgestellt, daß ein verstorbener Heimbewoh
ner, der aus staatlichen Mitteln unterstützt wurde, 
während der Zeit des Unterstützungsbezuges Vermögen 
besaß, so ist dieses nachträglich zur Erstattung der auf
gewendeten Kosten in Anspruch zu nehmen. Ge
gebenenfalls ist die Forderung beim Staatlichen 
Notariat als Nachlaßverbindlichkeit anzumelden.

Inkrafttreten
§ 13

Diese Durchführungsbestimmung tritt am 1. April 
1956 in Kraft.

Berlin, den 24. Februar 1956
Ministerium für Arbeit und Berufsausbildung

•  M a c h e r  

Minister

Berichtigung
Das Ministerium für Land- und Forstwirtschaft weist 

darauf hin, daß die Preisanordnung Nr. 505 vom
24. November 1955 — Anordnung über die Preisbildung 

ffür Rohholz und Rinden — (Sonderdruck Nr. 135 des 
Gesetzblattes) wie folgt zu berichtigen ist:

Im § 3 Abs. 2 muß es anstatt „ist nach § 6 der Anord
nung ..." „ist nach § 7 der Anordnung usw.“ heißen.

In der Anlage 1 zur Preisanordnung Nr. 505 ergeben 
sich folgende Berichtigungen:

Auf Blatt I sind zu streichen: 
bei Nr. 1.212 unter der Stärkegruppe 3 a der Preis 
von 435 DM,
bei Nr. 1.213 unter den Stärkegruppen 3 a und 3 b 
die Preise von 350 DM bzw. 465 DM;

auf dem gleichen Blatt unter 
Nr. 1.41 bei Nutzrollen A ist der Preis anstatt 
29 DM 31 DM.

Auf Blatt III, bei der Nr. 3.12 gehört Roteiche mit in 
die Klammer für Hainbuche usw., bei der Nr. 3.13 ge
hört Birke mit in die Klammer für Roteiche usw.

Bei der Nr. 3.13 ist außerdem bei „Obstbaum, Ahorn, 
Nußbaum“ unter der Stärkegruppe 1 a der Preis 
anstatt 28 DM 20,80 DM, unter der Stärkegruppe 1 b 
anstatt 33 DM 25,50 DM/fm.

Auf Blatt VI gehört die Nr. 3.5 zu Brennholz, die 
Waren-Nr. 15111911 zu „Sonstige Laubhölzer, hart“, die 
Waren-Nr. 1511 1912 zu „Sonstige Laubhölzer, weich“.

Auf Blatt VII, bei Nr. 4.1114 „Kiefer, stammtrockenes, 
schneideholzhaltiges Stammholz“ sind die Preise unter 
der Stärkegruppe 4 b wie folgt umzustellen:

25 °/o Schneideholzanteil anstatt 116 DM 106 DM, 
über 25 bis 50 % Schneideholzanteil

anstatt 106 DM 113 DM,
über 50 bis 65 % Schneideholzanteil

anstatt 113 DM 116 DM.
Unter den Stärkegruppen 5 bis 7 muß es heißen:

anstatt 122 DM 111 DM, 
anstatt 111 DM 119 DM, 
anstatt 119 DM 122 DM.

Auf dem gleichen Blatt ist bei der Nr. 4.114 „Zirbel
kiefer“ der Preis von 125 DM von der Stärkegruppe 1 a 
unter 1 b, der Preis von 141 DM von der Stärke
gruppe 1 b unter 2 a zu rücken.

Bei der Position „Lärche Stammholz A“ ist die lau
fende Nummer anstatt 4.1112 = 4.112, bei „Lärche 
Schneideholz“ anstatt 4.121 — 4.1121, bei „Lärche

schneideholzhaltiges Stammholz“ anstatt 4.112 = 4.1122.

Auf Blatt VIII ist bei der Nr. 4.121 „Dielungsholz“ zu 
setzen:

bei Lärche 100 % Dielungsanteil unter Stärke
gruppe 2 b anstatt 90,10 DM 85,50 DM,

bei Kiefer 75 °/o Dielungsanteil
anstatt 85,80 DM 65,50 DM, 

bei Lärche 75 °/o Dielungsanteil
anstatt 85,10 DM 80,— DM, 

bei Kiefer 50 % Dielungsanteil
anstatt 65,— DM 59,— DM, 

bei Lärche 50 °/o Dielungsanteil
anstatt 80,— DM 75,50 DM;

In der Anordnung vom 24. November 1955 über die 
Ausformung, Messung und Sortenbildung des inlän
dischen Rohholzes und der inländischen Rinden (Holz
meßanweisung — HOMA) (Sonderdruck Nr. 135 des 
Gesetzblattes) sind auf Seite 20 bei der Nr. 2.12 und auf 
Seite 23 bei der Nr. 3.12 die Worte: „Mindestmitten
durchmesser 20 cm o. R.“ zu streichen.


